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Anordnung
über die Finanzierung von Vorplanungen und

Investitionsprojekten.
Vom 27. Juli 1960

m

In Durchführung des § 7 der Anordnung Nr. 2 vom
14. Februar 1959 zur Vorbereitung und Durchführung 
des Investitionsplanes — Plan zur Vorbereitung von 
Investitionsvorhaben — (Sonderdruck Nr. 296 des Ge
setzblattes) und des § 8 Abs. I der Anordnung vom 
28. Mai 1960 über die Vorbereitung, Planung und Durch
führung des Wohnungsbaues — Plan der Erweiterung 
de6 Wohnungsbestandes — (Sonderdruck Nr. 277 b des 
Gesetzblattes) wird zur Finanzierung der Aufwendun
gen für die Ausarbeitung von Vorplanungen und In
vestitionsprojekten und zur Verbesserung der ökonomi
schen Kontrolle durch die Deutsche Investitionsbank, 
die Deutsche Bauernbank und die Sparkassen — nach
stehend Kreditinstitute genannt — im Einvernehmen 
mit der Staatlichen Plankommission .folgendes ange
ordnet: ,

5 l
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung findet Anwendung auf die 
Finanzierung von Vorplanungen und Investitions
projekten für Investitionsvorhaben

a) der Pläne der Erweiterung und der Erhaltung der
Grundmittel, die gemäß Anordnung Nr. 1 vom
15. Dezember 1958 zur Vorbereitung und Durch
führung des Investitionsplanes — Grundsätzliche 
Bestimmungen — (Sonderdrude Nr. 294 des Gesetz
blattes) und im Rahmen des bestätigten Planes zur 
Vorbereitung von Investitionsvorhaben gemäß An
ordnung Nr. 2 vom 14. Februar 1959 durchgeführt 
werden; >

b) des Planes der Erweiterung des Wohnungsbestan
des gemäß Anordnung vom 28. Mai 1960;

c) des Planes der Investitionen aus eigenen Mitteln
• und Krediten für die genossenschaftliche Land-

und Forstwirtschaft gemäß Anordnung Nr. 1 vom 
15. Deromber 1958.

(2) Sie findet keine Anwendung auf die Finanzierung 
von Vorplanungen und Investiiionsprojekten für Melio
rationen. Hierfür gilt die Anordnung vom 20. April 
1957 über die Finanzierung von Meliorationen (GBL I

I S. 279).
I • # • L
I  Vorplanungen und Investitionsprojekte

für die Pläne der Erweiterung und Erhaltung de#
I  * Grundmittel (außer Wohnungsneubau)

.. § 2
I •

I Auftragserteilung
(1) Aufträge für die Ausarbeitung von Vorplanungen 

und Investitionsprojekten können erteilen
a) die Planträger, soweit ein Investitionsträger hien 

mit nicht beauftragt werden kann,
b) volkseigene Betriebe,

I c) staatliche Organe und Einrichtungen.
I  (2) Der Planträger ist für die rechtzeitige Erteilung 

des Auftrages für die Vorplanung sowie in den Fällen 
gemäß Abs. 1 Buchstaben b und c für die Kontrolle der 
rechtzeitigen Erteilung des Auftrages für das Investi
tionsprojekt auf der Grundlage des bestätigten Planes 
zur Vorbereitung von Investitionsvorhaben verantwort
lich.
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I Bereitstellung der Mittel
I  (1) Die Im Plan zur Vorbereitung von Investitions

vorhaben — Teil A, Vorhaben des Planes der Erweite
rung der Grundmittel — enthaltenen Projektierungs
aufgaben (Vorplanungen und Investitionsprojekte) wer
den aus Haushaltsmitteln finanziertI (2) Die Bereitstellung der Mittel für Vorplanungen 
und Investitionsprojekte des Planes der Erweiterung 
der Grundmittel erfolgt durch den für das Investitions
vorhaben zuständigen Haushalt (Haushalt der Republik, 
des Bezirkes oder des Kreises).

■

(3) Die im Plan zur Vorbereitung von Investitlor»-
I Vorhaben — Teil B, Vorhaben des Planes der Erhaltung


